
V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse 

im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen 
einschließlich der Freien Waldorfschulen 

Vom . März 2009

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds.
GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. Oktober 2008 (Nds. GVBl. S. 317), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I
der allgemein bildenden Schulen einschließlich der Freien
Waldorfschulen vom 7. April 1994 (Nds. GVBl. S. 197), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 19. Oktober 2006 (Nds. GVBl.
S. 467), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „nach Schulzwei-
gen gegliederten Kooperativen Gesamtschule, der nach
Schuljahrgängen gegliederten“ gestrichen.

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „nach Schulzwei-
gen gegliederten“ gestrichen.

2. In § 29 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „Jahresnote“ durch das
Wort „Prüfungsnote“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den . März 2009

Niedersächsisches Kultusministerium


